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Berlin, den 2 April 2016 

Sehr geehrter Herr Hunko, 

mit E-Mail vom 15. April 2016 haben Sie mit Blick auf die Sicherheitszusammenarbeit 
mit Ägypten um Benennung der verabredeten Zusammenarbeitsformen in den Berei-

chen Terrorismus, illegale Migration, Luftsicherheit und organisierte Kriminalität gebe-

ten. 

Soweit es die Zusammenarbeit im Bereich „Terrorismus" anbelangt, verweise ich auf 

meine Antwort zu Frage 35 in der Fragestunde vom 13. April 2016. Dort heißt es: 

„Das Thema Terrorismus wurde durch den Bundesminister des Innern im Gespräch mit 

Staatspräsident Sisi wie mit dem ägyptischen Innenminister angesprochen. Konkrete 

Vereinbarungen wurden dabei nicht getroffen, es handelte sich um einen allgemeinen 

Austausch über den sogenannten Islamischen Staat und die Muslimbruderschaft. Bei-

de Seiten stimmten darin überein, dass die bestehende Kooperation fortgeführt und wo 

möglich intensiviert werden soft'. 

In Bezug auf die Themen „illegale Migration" und „Luftsicherheit" stellte Herr Minister 

den bereits ebenfalls in der Antwort auf Frage 35 erwähnten künftigen Grenzpolizeili-
chen Verbindungsbeamten (GVB) in Ägypten (EGY) vor, dessen Tätigkeit die Beratung 

bei der Anwendung und Einhaltung der geltenden internationalen Sicherheitsstandards 
für den Flugverkehr umfasst. Damit soll sichergesellt werden, dass im Flugverkehr zwi-

schen Deutschland und Ägypten die höchsten internationalen Sicherheitsstandards 
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angewendet werden. Dabei hob er die Fortschritte in der Umsetzung bereits begonne-
ner Maßnahmen der EGY Seite hervor und betonte die Wichtigkeit, in den Bemühun-

gen nicht nachzulassen. Im Übrigen wird der GVB den zuständigen ägyptischen Be-

hörden als Kontakt und zur weiteren Kooperation zu Fragen der Bekämpfung der Kri-

minalität, vornehmlich der illegalen Migration und der Schleusungskriminalität, zur Ver-

fügung stehen_ Es wurden keine weiteren konkreten, über die bereits bestehenden 

hinausgehenden Maßnahmen, beschlossen. 

Die Zusammenarbeit im Bereich „organisierte Kriminalität" soll auf dem noch abzu-

schließenden, in der Antwort zu Frage 35 bereits erwähnten Sicherheitsabkommen 

basieren und u.a. den Austausch von Fachleuten und Informationen sowie die Zu-

sammenarbeit bei operativen Maßnahmen umfassen. 

l-vviiiv  Mit freundlichen Grü n 


